
 

 

1. Anlage:                 

 

 

 

 

 

Anmerkungen Pastoralausschuss Schwalbach-

Eschborn 

 

 

Es ist zuzustimmen, dass es eine „pastorale Entwicklung“ gibt, 

die sich an den Umständen orientiert: Rückgang der 

Katholikenzahlen, der SeelsorgerInnen, der Finanzmittel. 

Allerdings ist es nicht zwingend, dass die Anzahl der Pfarrer 

die Anzahl von 40 Pfarreien vorgibt. Vielmehr sollten 

lebensfähig Gemeindegrößen eine entscheidende Rolle für die 

zukünftige Pfarreien-Strukturierung des Bistums sein. 

 

 

 

Wegen der o.g. Entwicklung wird sich im Bedarfsfall auch die 

Pastoralstruktur verändern müssen (Größe von Pfarreien, 

Pastoralen Räumen etc.). Warum aber muss das für alle gleich, 

gleich schnell und so übereilt geschehen? Es ist nicht 

einzusehen, dass es in den jetzigen Pastoralen Räumen ohne 

Not bis 2015 Vereinigungen geben muss und dass schließlich 

bis 2019 jeder (dann größere) Pastorale Raum zu einer Pfarrei 



 

 

verschmelzen muss. Der Wunsch vieler Pfarrer nach weniger 

Gremienarbeit ist keine hinreichende Begründung dafür, zumal 

noch nicht ausgemacht ist, ob die erforderlichen Sitzungen in 

einer Großpfarrei wirklich weniger werden. Das Modell „Der 

Pastorale Raum besteht aus mehreren Pfarreien“ ist immer 

noch eine Option für die Zukunft. Wer sich aber vereinigen 

will, soll nicht daran gehindert werden. Unterschiedliche 

Lösungen im Bistum müssen möglich sein. 

 

 

 

Zustimmung bis auf den letzten Absatz. 

Soweit die Bildung einer Großpfarrei unumgänglich ist, ist aus 

Gerechtigkeitsgründen und um Zwietracht zu vermeiden an 

eine gerechte Verteilung der möglichen Eucharistiefeiern zu 

denken, zu denen dann nach Bedarf auch Wortgottesdienste 

hinzu kommen müssen. Dies sollte im Übrigen den 

entsprechenden Pastoralausschüssen und Pfarrgemeinderäten 

überlassen werden. 

 

 



 

 

 

Zustimmung! 

 

 

Zustimmung mit dem Zusatz, dass es so lange es geht, 

Bezugspersonen in den Pfarrhäusern bzw. für die Gemeinden 

geben soll. 

 



 

 

 

 

 

 

Hier ist auf das Modell „Es gibt ein einziges Pfarrbüro – aber 

an verschiedenen Standorten“ hinzuwirken. Dadurch wird 

Ansprechbarkeit, Öffnungszeiten und auch die 

Sekretariatsarbeit zu leisten sein. Die pastorale Funktion von 

Pfarrsekretariaten und Pfarrsekretärinnen vor Ort darf nicht 

unterschätzt werden. Sicher muss das zentrale Pfarrbüro (beim 

Pfarrer) 100% besetzt sein. 

 



 

 

 

 

Allein wegen den Aufgaben für den VRK ist eine 

Zusammenlegung zu Großgemeinden zu vermeiden. 

Verwaltungsrats-Aufgaben werden nicht synergetisch weniger, 

sondern sie addieren sich zu einer nicht zu bewältigenden 

Fülle. Es steht zu erwarten, dass für solche Verwaltungsräte 

keine kompetenten Ehrenamtlichen mehr kandidieren werden. 

 

 

 

 

Tauforte sollen auch alle bisherigen Filialkirchen sein. – 

ansonsten: Zustimmung! 

 

 

 

 

(siehe oben zu Punkt 3!) 

 



 

 

 

 

 

Das Mit- und Zueinander von PGR und Ortsausschüssen ist 

noch nicht geklärt. Einerseits ist zu entscheiden welches 

Gremium von welchem gebildet wird. Falsch wäre es, wenn 

die Pfarrgemeinderäte die Ortausschüsse bilden („von oben 

nach unten“). Vielmehr müssen – quasi „von unten nach oben“ 

– die vom Kirchenvolk gewählten Ortsausschüsse Mitglieder 

in den Pfarrgemeinderat entsenden (analog zum heutigen 

Pastoralausschuss). Die Synodalordnung muss an diesem 

Punkt geändert werden hin zu einem sicheren und hilfreichen 

Regelwerk, das Kompetenzen und Konflikte klärt. 

 

Die Übernahme von Verantwortung durch Ehrenamtliche darf 

weder zur Überforderung führen noch sie in die Rolle von 

Hauptamtlichen drängen. Auch hier ist noch vieles im 

Ungefähren. 

 



 

 

 

 

Zustimmung! – nichts Neues 

 

 

 

Zustimmung! – eigentlich auch nichts Neues! 

 

 



 

 

 

 

Kleine Christliche Gemeinschaften sind etwas Gutes. Sie 

dürfen nicht missbraucht werden, um sie für die 

Gemeindearbeit zu instrumentalisieren. Diese Gemeinschaften 

suchen sich selbst ihre Betätigungsfelder und werden nicht von 

Hauptamtlichen mit Aufgaben betraut. Kleine Christliche 

Gemeinschaften können ein gesundes Gemeindeleben nicht 

ersetzen, aber durch selbstgewählte Aktivitäten fruchtbringend 

ergänzen. 

 

 

 

Zustimmung 

 

 


